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Arbeit statt Abfindung –
Qualifizierung als Chance
Nach einer Betriebsstilllegung gelang es,
mit einer Qualifizierungsgesellschaft schnell
neue berufliche Perspektiven zu erschließen

Im Sommer 1999 stand fest, dass die Kohleöl-Anlage Bottrop GmbH (KAB) nicht
mehr weiterbetrieben werden konnte. Zum Jahresende 1999 gingen durch die
Stilllegung 96 Arbeitsplätze verloren. Weil selbst großzügige Abfindungen kein
angemessener Ersatz für einen Arbeitsplatz sind, wurde ein Transfer-Sozialplan
abgeschlossen, der unter anderem die Gründung einer Qualifizierungsgesellschaft
vorsah. Inzwischen ziehen die Beteiligten eine positive Zwischenbilanz. Koautor
dieses Beitrages ist Dr. Gerhard Lapke, Leiter des Bildungsbereiches der VEBA Oel AG.
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Als Antwort auf die Ölkrise wurde 1981
die Kohleöl-Anlage (KAB) am Standort
Bottrop-Welheim von der Ruhrkohle AG
und der VEBA OEL AG in Betrieb genom-
men. Aus Kohle sollten Mineralölprodukte
gewonnen werden. Die Entwicklung auf
den Ölmärkten führte dazu, dass dieser
Umwandlungsprozess nicht mehr wirt-
schaftlich zu betreiben war. Die KAB wan-
delte daraufhin Rückstände aus der che-
mischen Industrie sowie Altöl in hoch-
wertige Rohstoffe um.

Das neue Umweltbewusstsein in
Deutschland sorgte in den 90er-Jahren
für eine selektive Sortierung des Haus-
mülls. Seit 1993 wurden Kunststoffab-
fälle, die im Rahmen des Dualen Systems
anfielen, in der KAB zu synthetischem
Rohöl aufgearbeitet. Ab 1996 war die
VEBA OEL AG nach Übernahme der Ruhr-
kohle-Anteile die alleinige Gesellschaf-
terin des Unternehmens. Durch gesetz-
liche Änderungen erhielt das Duale Sy-
stem Deutschland (DSD) 1999 die Mög-
lichkeit, Altkunststoffe ohne weitere Be-
arbeitung zu verbrennen und als Ener-
gieträger (z. B. in der Stahlindustrie) ein-
zusetzen. Das DSD kündigte daraufhin
die Verträge, womit die Geschäftsgrund-
lage für die KAB entfiel und deren Stillle-

gung unvermeidlich wurde. Die Personal-
leitung der VEBA OEL AG prüfte verschie-
dene Konzepte, um den betroffenen Mit-
arbeitern Arbeitsplätze im Konzern an-
zubieten.

Den vom Arbeitsplatzverlust betrof-
fenen Mitarbeitern konnten nur verein-
zelt Konzernarbeitsplätze in der näheren
Umgebung des alten Standortes ange-
boten werden. Die Nachfrage nach adä-
quaten Arbeitsplätzen in den Beteiligungs-
Raffinerien der VEBA OEL AG in Süd-
deutschland war auf Grund der sehr be-
grenzten Mobilität der Mitarbeiter nur
gering.

Qualifikations- und Altersstruktur
der Beschäftigten

Es handelte sich bei der Belegschaft um
langjährig beschäftigte Mitarbeiter. Das
Durchschnittsalter betrug 44,8 Jahre. Die
durchschnittliche Betriebszugehörigkeit im
VEBA OEL-Konzern betrug 18,7 Jahre.
Die Altersverteilung in Gruppen stellt sich
wie folgt dar:

    bis 30 Jahre: 11 Mitarbeiter,
31 bis 45 Jahre: 25 Mitarbeiter,
46 bis 52 Jahre: 47 Mitarbeiter,
53 bis 65 Jahre: 13 Mitarbeiter.
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Bis auf zwei Ausnahmen besaßen alle
Mitarbeiter eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung. Mehrheitlich hatten sie als
Jugendliche handwerkliche Berufe wie
Bergmann, Elektriker, Schlosser oder Hei-
zungsbauer erlernt. Ein Teil der Anlagen-
fahrer hatte sich im Laufe der Zeit durch
Weiterbildungsmaßnahmen oder Um-
schulungen für einen zweiten Beruf qua-
lifiziert (Chemiefacharbeiter bzw. Che-
mikant). Ihre frühere Berufserfahrung war
jedoch zumindest teilweise entwertet, weil

jedoch auf dem Arbeitsmarkt der che-
mischen Industrie im Ruhrgebiet keine
passenden Arbeitsplätze für Anlagenfahrer
ohne abgeschlossene Ausbildung als Che-
mikant. Auch freie Positionen wie in der
Maschinenführung oder Anlagensteu-
erung vergleichbarer Branchen waren nicht
zu besetzen, weil es sie nicht gab. In den
Arbeitsamtsbereichen Bottrop, Gelsenkir-
chen und Gladbeck betrug die Arbeits-
losenquote zu diesem Zeitpunkt über 14
Prozent. Nachfragen bei den Arbeitsäm-

im VEBA OEL-Konzern erhalten wollten.
Diese Ausgangslage führte zum An-

satz des Transfer-Sozialplans, der auf Basis
der zwischen dem Bundesarbeitgeberver-
band Chemie e.V. (BAVC) und der Indus-
triegewerkschaft Bergbau Chemie Ener-
gie (IG BCE) abgeschlossenen Transfer-
Sozialplan-Konzeption vom Juni 1998
vereinbart wurde (vgl. Abb. 1a-b). Der
Grundgedanke dabei ist, dass die gän-
gige Abfindungspraxis den wirklich Hil-
febedürftigen unter jenen, die ihren Ar-

sie seit vielen Jahren nicht mehr ausge-
übt worden war.

Für den Betrieb der KAB, die über viele
Jahre als Versuchsanlage arbeitete, hat-
ten sich die meisten Mitarbeiter zusätz-
lich weitergebildet. Als Anlagenfahrer und
Betriebshandwerker waren sie nicht nur
für eine einzige Aufgabenstellung ver-
antwortlich, sondern mussten wechsel-
weise verschiedene Arbeitsplätze in den
einzelnen Bereichen der Anlage ausfül-
len. In mehreren Schritten erwarben die
Beschäftigten so die Befähigung für die
Steuerung von Außenanlagen (Brauch-
wasser, Druckluft, Dampf usw.) und von
Prozessanlagen.

Damit war die Qualifikation der Mit-
arbeiter zwar vielseitig und breit, es gab

beitsplatz verlieren, nicht weiterhilft. Wer
einen neuen Arbeitsplatz findet, benö-
tigt keine beziehungsweise nur eine gerin-
ge Abfindung. Die so frei werdenden Gel-
der können zur Qualifizierung der Benach-
teiligten genutzt (transferiert) werden. Die
unabhängig vom Geburtsjahrgang ‚jung
gebliebenen’ und dynamischen Bewer-
ber finden schnell neue Positionen – die
Abfindung erscheint hier wie ein uner-
warteter Geldsegen und führt zur Aus-
weitung des privaten Konsums. Die Ar-
beitssuchenden aber, die sich über einen
längeren Zeitraum bewerben müssen und
bei denen Langzeitarbeitslosigkeit droht,
können auch mit einer großen Abfin-
dungssumme ihren Lebensstandard nicht
auf Dauer halten.

tern zeigten, dass es nur für die Mitar-
beiter unter 40 Jahren relativ gute Vermitt-
lungschancen gab.

Abfindungs-Sozialplan oder
Transfer-Sozialplan?

Vor diesem Hintergrund entwickelten sich
die Verhandlungen zum Interessenaus-
gleich und zum Sozialplan sehr kompli-
ziert. Es war allgemein klar, dass die im
Konzern üblichen Abfindungsregelungen
auch bei Aufstockung der Summe und
großzügiger Anwendung keinen ange-
messenen Ersatz für den verlorenen Ar-
beitsplatz bieten konnten. Folglich gab
es auch einzelne Mitarbeiter, die auf ar-
beitsrechtlichem Weg ihren Arbeitsplatz

Der Transfer-Sozialplan der Kohleöl-Anlage Bottrop (KAB)
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Als Lösung für dieses Dilemma bie-
ten sich die in den vergangenen Jahren
erprobten Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsgesellschaften (BQG) an. Als recht-
lich eigenständige Gesellschaft oder als
Auffang-Kostenstelle im abbauenden Un-
ternehmen (betriebsorganisatorisch eigen-
ständige Einheit) nehmen sie die Gekün-
digten mit befristeten Arbeitsverträgen
auf, beziehen Struktur-Kurzarbeitergeld
vom Arbeitsamt und führen Qualifika-
tionsmaßnahmen für die neuen Mitar-
beiter durch. Der Bezug von Struktur-
Kurzarbeitergeld ist auf 24 Monate be-
fristet; er wirkt sich nicht mindernd auf
den späteren Bezug von Arbeitslosengeld
aus. In vielen Abbauprojekten wird das
Kurzarbeitergeld (60 % bzw. 67 % bei
Verheirateten) vom alten Arbeitgeber auf
80 Prozent oder mehr des letzten Net-

toverdienstes auf Grund von Sozialplan-
regelungen aufgestockt. Es ergibt sich so
eine materielle Absicherung der von Ar-
beitsplatzverlust Betroffenen über 24 Mo-
nate bei minimal gekürzten Bezügen.

Entsprechend Paragraf 7 des Mantel-
tarifvertrages der Chemischen Industrie
muss der Arbeitgeber bei Kurzarbeit die
Bezüge auf 90 Prozent des Entgeltes auf-
stocken. Wegen dieser materiellen Ab-
sicherung ist das Modell für Arbeitneh-
mervertreter interessant. Sie argumentie-
ren, dass drohende Arbeitslosigkeit um
zwei Jahre in die Zukunft verschoben
werden kann und in der Zwischenzeit mit
Qualifizierung die Vermittlungschancen
der Bewerber verbessert werden können.

Neuere Untersuchungen lassen indes
Zweifel an der Wirksamkeit von Weiter-
bildung für die zukünftige Integration in

den Arbeitsmarkt aufkommen. Besonders
Weiterbildung nach dem ‚Gießkannen-
prinzip’ für die Belegschaften von Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsgesell-
schaften wird inzwischen von Fachleu-
ten der Arbeitsverwaltung und von Wis-
senschaftlern kritisch beurteilt.1  Personal-
verantwortliche weisen darauf hin, dass
durch einen zu langen Verbleib in einer
Schulungssituation die Beschäftigungs-
fähigkeit zunehmend verloren geht.

Das Beispiel BASF Coatings in Köln

Über das Netzwerk der Deutschen Ge-
sellschaft für Personalführung e.V. wa-
ren die verantwortlichen Führungskräf-
te der VEBA OEL AG auf ein Projekt der
BASF Coatings AG in Köln aufmerksam
geworden. Hier waren bei einer Teilbe-
triebsschließung 1998 über 150 Arbeits-
plätze entfallen. Als eines der ersten Un-
ternehmen hat die BASF Coatings AG die
Möglichkeit genutzt, auf der Grundlage
des Transfertarifvertrages einen innova-
tiven Sozialplan abzuschließen. 42 Mit-
arbeiter, für die alle anderen Unterstüt-
zungsmaßnahmen nicht wirkten, konn-
ten daraufhin in eine Transfergesellschaft
eintreten. Der Sozialplan wurde im März
1998 abgeschlossen. Die Transfergesell-
schaft wurde als Personalentwicklungs-
gesellschaft (PEG) im Sommer 1998 ge-
gründet und nahm im Oktober die Ar-
beit auf.

Es wurden jedoch nicht – wie in an-
deren Auffanggesellschaften sonst üb-
lich – umfangreiche fachliche Fortbildungs-
maßnahmen angeboten. Vielmehr lieferte
die GMC Glasow Management Consul-
ting GmbH aus Hamburg als Outplace-
ment-Beratung ein Konzept mit dem Ar-
beitstitel „Hilfe zur Selbsthilfe”. Durch
die Analyse individueller Stärken, Anspra-
che des örtlichen Arbeitsmarktes und Ein-
zelcoachings konnten so bis auf neun
Personen alle Betroffenen innerhalb von
zwölf Monaten eine neue berufliche Per-
spektive finden. Damit war ein passives
Verweilen in der Auffanggesellschaft ver-
mieden worden, und die Betroffenen konn-
ten neue berufliche Chancen realisieren.

Entscheidend war, dass die betroffe-
nen Mitarbeiter ihre innere Einstellung
zum Bewerbungsvorgang änderten. Sie
traten nun als Anbieter von Leistungen
und als Problemlöser auf. Bislang hatten

Der Transfer-Sozialplan der Kohleöl-Anlage Bottrop (KAB)
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sie sich eher in der Rolle von Bittstellern
für eine freie Stelle gesehen. Diese Er-
folgsbilanz der BASF Coatings und wei-
tere Empfehlungen durch Vertreter der
IG BCE veranlassten die Verantwortlichen
der VEBA OEL AG, die Architektur die-
ses Projektes zu übernehmen.

Der ausgehandelte Sozialplan der KAB

Der zu verhandelnde Sozialplan sollte
Betreuungshilfen für die berufliche Neu-
orientierung und damit einen messbaren
Beitrag zur Zukunftssicherung der betrof-
fenen Mitarbeiter leisten. Das Verhand-
lungsziel war, in dem Sozialplan die Leis-
tungsbausteine einer Mitarbeiter-Qua-
lifizierungs-Gesellschaft (MQG) zu veran-
kern, die einen langfristigen Vermittlungs-
erfolg absichern sollten. Um die Erfah-
rungen der BASF Coatings zu nutzen, nah-
men daher im September 1999 die Per-
sonalleitung der VEBA OEL AG und die
Geschäftsführung der KAB Kontakt zu
der Beratungsgesellschaft GMC Glasow
Management Consulting auf, um das Kon-
zept in die Verhandlungen einzubringen.

Bei Beginn der Verhandlungen wur-
de schnell klar, dass der Betriebsrat der
KAB diesen Ansatz konstruktiv aufneh-
men und unterstützen würde. In sach-
lich harten, aber fairen und verbindlichen
Verhandlungen konnte der Transfer-An-
satz umfassend verankert werden. Am
7. Oktober 1999 wurde der Sozialplan
mit folgenden Leistungsbausteinen ab-
geschlossen:
• Für die von Arbeitslosigkeit Betroffe-

nen wird eine Mitarbeiter-Qualifizie-
rungs-Gesellschaft (MQG) gegründet.
In eigens angemieteten Räumlichkeiten
finden Workshops und Einzelgesprä-
che für Bewerbungsbetreuung statt.
Ausgehend von einer individuellen Stär-
ken-Schwächen-Analyse werden die
weiteren Bewerbungsstrategien ge-
klärt. So werden, jeweils vor dem per-
sönlichen Hintergrund, die Wahlmög-
lichkeiten bei Fortbildungen, Chancen
der Existenzgründung oder – bei ei-
ner Bewerbung auf eine konkrete Stelle
– die Möglichkeiten von Probearbeit
geprüft und entschieden. Das Kurz-
arbeitergeld wird nach Paragraf 7 Man-
teltarifvertrag der Chemischen Indu-
strie auf 90 Prozent aufgestockt. Die
ehemaligen KAB-Mitarbeiter erhalten

einen auf sechs Monate befristeten
Arbeitsvertrag in der MQG.

• Für die Aufnahme einer neuen Tätig-
keit ohne Nutzung der Möglichkei-
ten der MQG werden verschiedene
Hilfen vereinbart:

• Eine Anpassungshilfe, die ein mögli-
ches Minderentgelt auf Grund des neu-
en Arbeitsvertrages ausgleicht. Im ers-
ten Jahr werden 100 Prozent, im zwei-
ten 70 Prozent und im dritten Beschäf-
tigungsjahr 40 Prozent des Minder-
verdienstes ausgeglichen.

• Eine Mobilitätshilfe, die Zuschüsse für
Fahrtkosten und doppelte Haushalts-
führung vorsieht und auch einen ge-
planten Umzug unterstützt.

• Hilfen beim Aufbau einer selbststän-
digen Existenz.

• Sollten für eine neue Berufstätigkeit
Weiterbildungsmaßnahmen notwen-
dig sein und stimmt das zuständige
Arbeitsamt der geplanten Maßnah-
me zu, wird das Unterhaltsgeld auf
90 Prozent aufgestockt. Dies gilt auch
über die Laufzeit der MQG hinaus,
jedoch maximal 24 Monate.

• Ein Mitarbeiter, der keine Anpassungs-
hilfe für einen neuen Arbeitsvertrag
beantragt, kann eine Abfindung er-
halten. Diese ist auf 18 Monatsgehälter
begrenzt.

Schon während der laufenden Ver-
handlungen wurden die Kontakte zum
örtlichen Arbeitsamt intensiviert. In ge-
meinsamen Treffen wurde vereinbart, dass
das Arbeitsamt in den laufenden Prozess
einbezogen wird, Beratungen vor Ort
durchgeführt werden und schon sehr früh-
zeitig über mögliche Qualifizierungsmaß-
nahmen, die einen hohen Vermittlungs-
erfolg versprechen, informiert wird. Be-
reits in dieser Phase war die Einbindung
der GMC-Berater als neutrale Spezialis-
ten wertvoll, weil mögliche Konfronta-
tionen vermieden werden konnten.

Durchführung und Zwischenergebnis

Die MQG wurde im Dezember 1999 ge-
gründet und nahm im Januar 2000 für
fünf Mitarbeiter ihre Tätigkeit auf (vgl.
Abb. 2). Anfangs wurden noch keine
aktiven Bewerbungshilfen gewährt, denn
diese Mitarbeiter besuchten externe Wei-
terbildungsseminare; sie erhielten nur ihren

Arbeitsvertrag und die Bezüge von der
MQG.

Bis zum März 2000 hatten bereits 48
ehemalige KAB-Mitarbeiter einen neu-
en Arbeitsplatz gefunden – vereinzelt freie
Stellen im VEBA OEL-Konzern außerhalb
der Region, in der Mehrzahl aber Stel-
len, die sich die Mitarbeiter vor Ort ge-
sucht hatten. Zum Teil wurden erhebli-
che Verdienstminderungen akzeptiert, die
über die Anpassungshilfe ausgeglichen
wurden.

In den Monaten März und April tra-
ten weitere 18 Mitarbeiter in die MQG
ein. In vier Workshopgruppen mit ergän-
zenden Einzelgesprächen arbeiteten die
GMC-Berater nun einen umfangreichen
Aktionsplan ab. In der Mitarbeiterzeitung
„Plattform” der VEBA OEL AG wurde das
Programm im Februar 2000 mit folgen-
den Worten beschrieben: „Das Programm
setzt auf praktische Hilfe und konkrete
Ergebnisse. Dabei geht es nicht um Um-
schulungen im Schnellverfahren, sondern
um gezielte Maßnahmen, die eine neue
berufliche Perspektive eröffnen können.
Dazu gehören das Erstellen eines eige-
nen Leistungsprofils (Welche beruflichen
und persönlichen Fähigkeiten habe ich?),
das Ermitteln des Berufsziels (Will ich sofort
einen neuen Job? Oder mich erst wei-
terbilden? Oder mich selbstständig ma-
chen?) sowie Lebensläufe schreiben, Be-
werbungen aussenden, Vorstellungsge-
spräche üben.”

Einige Mitarbeiter, die durch Eigen-
initiative Anfang des Jahres eine neue Stelle
gefunden hatten, mussten feststellen, dass
sie sich vorschnell entschieden hatten. Die
Aufgaben passten nicht, und so lösten
die Betreffenden ihre Arbeitsverträge in
der Probezeit wieder auf. Sie kamen zur
Beratung in die MQG, deren Wert sich
inzwischen herumgesprochen hatte. Mög-
lich war das nur für jene Mitarbeiter, die
ihre bereits empfangene Anpassungshilfe
zurückerstatteten. An diesen Beispielen
zeigte sich, dass der materielle Anreiz der
Anpassungshilfe zu einem vorschnellem
Vertragsabschluss verführt hatte; die be-
treffenden Mitarbeiter hatten aus einer
Fehleinschätzung ihrer Fähigkeiten auf
das Angebot einer Beratung verzichtet
und waren nun durch Schaden klüger
geworden.

Die Bewerbungsaktivitäten der MQG-
Mitarbeiter wurden durch eine intensive
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Suche nach freien Stellen flankiert. Rein-
hard Wegner, ehemaliger Betriebsratsvor-
sitzender der KAB, hatte es sich zur Auf-
gabe gemacht, die Umsetzung des aus-
gehandelten Transfer-Sozialplanes mit
seinen Möglichkeiten zu unterstützen. Er
nutzte seine vielfältigen Verbindungen
über die Arbeitnehmervertretungen der
Region, um offene Positionen zu identi-
fizieren, auf die sich die MQG-Mitarbeiter
anschließend bewerben konnten.

Sehr bedeutsam war die Möglichkeit,
die Arbeit in einem neuen Unternehmen
zu testen, ohne aus der MQG auszuschei-
den. Gerade im Vorstellungsgespräch stell-
te sich die Möglichkeit des Praktikums
oftmals als Pluspunkt heraus. Ohne dass
Kosten entstanden, konnte ein neues Un-
ternehmen den Bewerber kennen lernen
und seine Eignung prüfen. Da die Ruhr-
kohle AG ihren ausscheidenden Mitar-

beitern in der Region eine mehrmonati-
ge bezahlte Einarbeitungszeit im aufneh-
menden Unternehmen gewährt, hätte das
Fehlen der Probearbeit ein großes Han-
dikap bedeutet.

Um den MQG-Mitarbeitern ein Er-
folgserlebnis zu verschaffen, bekam je-
der das Angebot, an einem fünftägigen
Seminar zu PC-Kenntnissen, Textverar-
beitung und Tabellenkalkulation teilzu-
nehmen. Hier ging es nicht um die Ver-
mittlung von vertieften Büroanwendun-
gen, vielmehr sollten praktische Übun-
gen den Mitarbeitern den Umgang mit
dem PC erschließen. Einfache Vorgänge
wie das Laden von Textbausteinen von
einer Diskette, das Ändern sowie Aus-
drucken der Bewerbungskorrespondenz
wurden schnell erlernt und trugen so auch
zu einer merklichen Entlastung des Be-
werbungsbüros bei. Außerdem führten

diese Fertigkeiten zu einer Steigerung des
Selbstwertgefühls und des ‚Marktwertes’.
Im Juli 2000 traten weitere drei Mitar-
beiter auf Grund der längeren Kündi-
gungsfristen in die MQG ein.

Ergebnisse und Erfahrungen

Ende Juli 2000 hatten nahezu alle der ins-
gesamt 96 Mitarbeiter einen neuen Ar-
beitsplatz gefunden. Nur noch fünf Mitar-
beiter haben bis heute keine neue beruf-
liche Perspektive gefunden (vgl. Abb. 3).

Ende Juli 2000 befanden sich noch
neun Mitarbeiter im Bewerbungscoaching;
zwei arbeiten als Praktikanten in Firmen
und hoffen auf eine Anschlussbeschäf-
tigung. Weitere zwei MQG-Mitarbeiter
befinden sich im Übergang vom Praktikan-
tenstatus zum Mitarbeiter des neuen Un-
ternehmens und haben bereits die Zu-
sage für einen späteren Vertrag erhal-
ten. Zwei weitere Mitarbeiter haben in
Abstimmung mit ihrem Arbeitsberater des
Arbeitsamtes die Zusage für eine Wei-
terbildung im ursprünglich erlernten Hand-
werksberuf erhalten; sie bewerben sich
bis zum Start der Fortbildung aktiv wei-
ter. In Weiterbildungskursen befinden sich
zu diesem Zeitpunkt noch vier Mitarbei-
ter; fünf haben im Zeitraum davor aus
Weiterbildungen heraus eine neue Ar-
beitsstelle angetreten.

Auf den Einzelfall bezogen ist es schwer,
den erfolgreichen Wechsel in ein neues
Arbeitsverhältnis entweder der Einzelleis-
tung eines Mitarbeiters oder der MQG
als Institution zuzuschreiben. Unter der
Leitlinie „Hilfe zur Selbsthilfe” haben die
Mitarbeiter selbstständig zahlreiche Kon-
takte geknüpft, Briefe geschrieben und
Verhandlungen geführt. Über die MQG
als Transfer-Gesellschaft haben von Ja-
nuar bis Juli 2000 insgesamt 13 Mitar-
beiter einen neuen Arbeitsplatz gefun-
den. Im Betreuungszeitraum von vier Mo-
naten wurden 23 Mitarbeiter beraten.
Fünf Mitarbeiter haben zurzeit noch keine
berufliche Perspektive; diese Zahl kann
sich wieder erhöhen, da es in der Probe-
zeit des neuen Arbeitverhältnisses die Rück-
kehrmöglichkeit zur MQG gibt. Schon
jetzt ist das Projekt als erfolgreich zu be-
werten, die Qualifizierungserfolge über-
treffen die Erwartungen.

Maßnahmen gegen den drohenden Arbeitsplatzverlust
Schließung der Kohleöl-Anlage Bottrop zum 31.12.1999

Existenzgründung

Weiterbildungskurs

Zweitarbeitsverhältnis

Einzel- und Gruppenworkshop: 
GMC-Berater1

Motivieren, Orientieren, Betreuen
• fachliche Stärken finden
• persönliche Stärken finden
• berufliche Leistungen finden
• persönliches Profil erstellen
• Berufsziel ermitteln

– selbstständig?
– Weiterbildung?

• Lebenslauf schreiben
• Firmenadressen sammeln

Bewerbungen
aussenden

Fragen
klären

Vorstellungs-
gespräch üben

Vertrag
abschließen

Neues Unternehmen
Neuer Arbeitsplatz

Praktikum

Büro

Schreib-
dienst

Job-
Hunting

Bezug von 
Kurzarbeitergeld, 
Zuschuss Kurzarbeitergeld 
gem. § 7 MTVChemie

Befristete
Rückkehr-

möglichkeit

Anpassungshilfe:
Entgeltausgleich 

und andere 
Leistungen

Arbeitsamt

1 GMC Glasow Management consulting GmbH, Hamburg
Abb. 2
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Summary

By the summer of 1999, it was clear that
the Kohleöl-Anlage Bottrop GmbH (KAB),
the coal-oil plant belonging to VEBA OEL
AG, would have to cease operations. The
end of operations at the close of 1999
meant the loss of 96 jobs. Only in iso-
lated cases could the workers affected
be offered jobs within the group near
the former plant. Because, even though
widely applied, the usual terms of sev-
erance within the group could not com-
pensate for the lost work place, a social
plan for reemployment was to be agreed
upon. This plan was to be based on the
plan concluded in June 1998 between
the industry association, Bundesarbeitge-
berverband Chemie e.V. (BAVC), and the
industrial union, Industriegewerkschaft
Bergbau Chemie Energie (IG BCE). In the
final social plan, agreement was to be
reached on the founding of an employee
training company, Mitarbeiter-Qualifizie-
rungs-Gesellschaft (MQG). In Decem-
ber 1999, this MQG was founded; by
the end of July 2000, nearly all of the
96 former KAB employees had new em-
ployment perspectives.

Anmerkung

1 Vgl. Staudt, Erich / Kriegesmann, Bernd:
Fehleinschätzungen über Weiterbildung
und Wissensmanagement sind
Innovationsbarrieren. Forschungsbericht
183. Institut für angewandte Innovations-
forschung e.V., Bochum, 1999

Mitte letzten Jahres stand definitiv fest,
dass die Kohleöl-Anlage Bottrop ge-
schlossen werden musste. Der engagier-
ten Arbeit einer Qualifizierungsgesell-
schaft verdanken rund 95 Prozent der
Betroffenen eine neue Perspektive.

Entwicklung der 
Mitarbeiterzahlen in der MQG1

1 MQG = Mitarbeiter-Qualifizierungs-Gesellschaft / 
Stand: 30. Juli 2000 

2 Von diesen acht Personen haben zwei 
konkrete Arbeitsangebote

3 Klage, Tod, Erwerbsunfähigkeitsrente, 
nachlaufende Kündigungsfrist

Mitarbeiter mit 
neuem Arbeitsplatz

Frühpensionäre

Weiterbildung
Praktikum

Verbleibende Mitarbeiter 
in der MQG2

Sonstige3

13

8 8 8

59

Gesamt: 96 Betroffene

Abb. 3


